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Editorial
Das gemeinschaftliche Testament
und die Europ!ische Erbrechts-
verordnung

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im Editorial f!r die Dezember-
Ausgabe dieser Zeitschrift, die

im Jahre 2009 erschienen ist, hatte ich einen Blick in die
Zukunft der Vereinheitlichung des Europ"ischen Erb-
rechts gewagt. Wir sind dort zwischenzeitlich angelangt.
Denn das Europ"ische Parlament hat am 13.03.2012 und
der Rat am 07.06.2012 die Europ"ische Erbrechtsverord-
nung (»EU-ErbVO«) angenommen. Sie ist mittlerweile
auch im Amtblatt der Europ"ischen Union verçffentlicht
(ABl. EG L 201 vom 27.07.2012). Gem"ß Artikel 84 EU-
ErbVO tritt sie am 20. Tag nach ihrer Verçffentlichung im
Amtsblatt in Kraft und ist ab dem 17.08.2015 anzuwen-
den. Doch schon heute wird man ihr bei der Testaments-
gestaltung Rechung tragen m!ssen. Das gilt insbesondere
f!r die Empfehlung, ein gemeinschaftliches Testament
mit wechselbez!glichen Verf!gungen nach deutschem
Recht zu errichten, wenn man aus dem Beratungs-
gespr"ch weiß, dass die Eheleute (oder Lebenspartner)
beabsichtigen, ihren Lebensabend im europ"ischen Aus-
land zu verbringen. Denn diese Testamentsform birgt Ri-
siken, die Artikel 25 EU-ErbVO f!r Erbvertr"ge beseitigt
hat. Zwar m!ssen bei gemeinschaftlichen Testamenten
und Erbvertr"gen f!r den jeweiligen Ehe- oder eingetra-
genen Lebenspartner nach seinem Erbstatut gepr!ft wer-
den, ob die Errichtung eines gemeinschaftlichen Testa-
mentes bzw. eines Erbvertrages rechtswirksam mçglich

ist. Allerdings bestimmt Artikel 25 Absatz 2 S. 2 EU-
ErbVO nur f!r den Erbvertrag ein einheitliches Erbstatut
und in dessen Absatz 3 gar die Mçglichkeit, das Recht
einer der an dem Erbvertrag beteiligten Personen, deren
Nachlass betroffen ist, gem"ß Artikel 22 EU-ErbVO zu
w"hlen. Danach beurteilen sich die materielle Rechts-
wirksamkeit und die Bindungswirkung. F!r ein gemein-
schaftliches Testament besteht neben dem Risiko, dass
es nach bestimmten Rechtsordnungen gar nicht errichtet
werden durfte, das weitere Problem, dass es mçglicher-
weise die gew!nschte Bindungswirkung nicht entfaltet.
Obgleich eine Gleichstellung der gemeinschaftlichen Tes-
tamente mit Erbvertr"gen gefordert wurde, ist dem in der
EU-ErbVO jedenfalls nicht ausdr!cklich entsprochen
worden. Ob man zu diesem – w!nschenswerten – Ergeb-
nis aufgrund Auslegung der EU-ErbVO gelangen wird,
wird die Wissenschaft und Rechtsprechung kl"ren m!s-
sen. Immerhin ist in Artikel 3 (1) lit. b) EU-ErbVO
auch eine »Vereinbarung aufgrund gegenseitiger Testa-
mente« als Erbvertrag definiert. So lange diese Rechts-
frage aber nicht gekl"rt ist, wird man den Abschluss eines
Erbvertrages einschließlich einer entsprechenden Rechts-
wahl empfehlen m!ssen, wenn die Ehe- bzw. Lebenspart-
ner, die ihren Wohnsitz mçglicherweise in das europ"i-
sche Ausland verlegen werden, sicherstellen wollen, dass
ihre letztwilligen Verf!gungen Bindungswirkung entfal-
ten.

Ihr

Wolfram Theiss
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